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SOZIALVERSICHERUNGSWERTE FÜR 2026 DIENSTNEHMER (ASVG) 

 

(1)  Für Sonderzahlungen verringern sich die Beitragssätze bei Arbeitern und Angestellten um 1% (DN-Anteil) bzw. 0,5%    

  (DG-Anteil), bei freien Dienstnehmern nur der DN-Anteil um 0,5% (Wien: 1,25% (DN-Anteil) bzw 0,75% (DG-Anteil).  

(2)   Der 2,95%ige Arbeitslosenversicherungsbeitrag (AV) beträgt für Dienstnehmer mit einem Monatsbezug bis € 2.225  

  Null, über € 2.225 bis € 2.427: 1% und über € 2.427 bis € 2.630: 2%, über € 2.630: 2,95%.  

(3)  UV 1,1% (entfällt bei über 60-jährigen geringfügig Beschäftigten) zuzüglich pauschale Dienstgeberabgabe 19,4%.  

(4)  zuzüglich 0,5% Arbeiterkammerumlage.  

(5)   Der Beitragssatz zur Pension halbiert sich für Dienstnehmer, die bereits Anspruch auf Alterspension haben, diese  

aber nicht beanspruchen. Die Halbierung erfolgt bei Frauen zwischen dem 60. und 63. Lj., bei Männern zwischen 65. 

und 68. Lj.  

(6)  Für in Wien beschäftigte Dienstnehmer beträgt der Wohnbauförderungsbeitrag ab 1.1.2026 1,5% anstatt 1%. Daher 

erhöhen sich für in Wien beschäftigte die sonstigen Beitragssätze auf 8% (der Wohnbauförderungsbeitrag wird mit 

0,75% vom Dienstgeber und zu 0,75% vom Dienstnehmer getragen). 
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SOZIALVERSICHERUNGSWERTE FÜR 2026  

GEWERBETREIBENDE/SONSTIGE SELBSTÄNDIGE (GSVG/FSVG) 
 

 
 

(1) Wenn innerhalb der letzten 120 Kalendermonate keine Kranken- bzw. Pensionsversicherung in der GSVG bestanden 

hat, bleibt die Beitragsgrundlage von € 551,10 pm fix, d.h. es erfolgt keine Nachbemessung. 

 

 

BERECHNUNG DER VORLÄUFIGEN MONATLICHEN  

BEITRAGSGRUNDLAGE:  

(bis zum Vorliegen des Steuerbescheides für 2026):  

 

 

 

(1) Der Beitragssatz zur Pension halbiert sich für Personen, die bereits Anspruch auf Alterspension haben, diese aber 

nicht beanspruchen. Die Halbierung erfolgt bei Frauen zwischen dem 60. und 63. Lj., bei Männern zwischen 65.  

und 68. Lj. 

 

 

 

KAMMERUMLAGE 2 – ZUSCHLAG ZUM DIENSTGEBERBEITRAG 
2026 werden die Kammerumlagen der Länderkammern sowie der Wirtschaftskammer Österreichs zum Teil gesenkt. 

 

 

 

AUSGLEICHSTAXE 2026 
Dienstgeber sind nach dem Behinderteneinstellungsgesetz verpflichtet, auf je 25 Dienstnehmer mindestens einen 

begünstigten Behinderten einzustellen oder eine Ausgleichstaxe zu bezahlen. Diese beträgt für jeden begünstigten 

Behinderten, der zu beschäftigen wäre: 
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